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Mit Hingabe werden wir sicherlich auch in diesem Jahr wieder das altbekannte
und liebgewonnene Weihnachtslied »Stille Nacht, heilige Nacht« anstimmen. Geht
uns wohl dabei auf, dass uns hier eine »stille« Nacht und nicht ein lautes, von vie-
len Geräuschen übertöntes Weihnachten näher gebracht wird? Wer von uns fei-
ert denn schon gern Weihnachten »in der Stille«?

Wir wissen alle um die Fragwürdigkeit der Kom-
merzialisierung des Weihnachtsfestes, doch jedes
Jahr wieder reihen wir uns ein in den Strom der Ge-
schenke-Suchenden und der Weihnachtsmarkt-Be-
sucher. Die vom Licht so vieler elektrischer Kerzen
und vom Duft der Mandeln und Lebkuchen erzeug-
te »Atmosphäre« hat es uns angetan. Und wenn
dann noch altgewohnte Weihnachtsklänge hinzu
kommen, wissen wir, welches Fest uns bevorsteht.
»Süßer die Glocken nie klingen« könnte man in sol-
chen Momenten wohl feststellen.

Für mich sind die Weihnachtsmärkte eine Fortsetzung der das ganze Jahr durch-
ziehenden »Beschallung« des menschlichen Ohres. Seit es Verstärker, Lautspre-
cher und iPhones gibt, sind der Verbreitung von Lauten, Tönen und Klängen prak-
tisch keine Grenzen gesetzt. Junge Leute mögen ihre Musik sogar so laut, dass
die Anzahl der dadurch Gehörgeschädigten im Steigen begriffen ist. Mitunter meine
ich selber, am Gehör geschädigt zu werden, wenn zum Beispiel im Verkehr ein
Auto an mir vorbei fährt, dessen Lautsprecher ihre harten Rhythmen und dump-
fen Schläge ungefragt über die ganze Straße ertönen lassen.

»Unterhaltung« bedeutet heutzutage: ununterbrochene Musikbeschallung oder
-berieselung. Der ständig von Geräusch-Beschallung geplagte Mensch fragt sich,
wo er denn im heutigen Leben noch einen »Ort der Stille« finden könne. Muss
denn Stille unbedingt ein Zeichen fehlender Lebensqualität sein? Muss man sie
denn gleichsetzen mit der gefürchteten »Grabesstille«? Ich meine, nein. Ich möchte
der Stille eine positive Qualität abgewinnen. Für mich gibt es Momente, wo ich
mich nach der »wohltuenden« Stille sehne, einer Stille, die mich zu mir selbst führt,
mich nicht ängstigt, sondern erfüllt und beruhigt.

Die Weihnachtsbotschaft, nämlich die Liebe des göttlichen Vaters zu seinen
Menschenkindern, erschließt sich mir nicht in Glockenklang, Weihnachtsrummel
und brausender Musik, sondern eher in innerer Einkehr in »Momenten der Stille«.
Peter Lange
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Liebe Templerfreunde der TGD, ich dan-
ke euch allen herzlich für das Vertrau-
en, das ihr mir gegenüber zum Ausdruck
gebracht habt, indem ihr mich zum Tem-
pelvorsteher gewählt habt. Ich freue
mich, die Aufgaben dieses Amtes jetzt
anpacken zu dürfen.

Zunächst möchte ich Peter Lange für
seine gute Arbeit als bisheriger Tempel-
vorsteher danken. Seine Initiative, die
Literatur der TG durch neue Veröffent-
lichungen und Übersetzungen ins Eng-
lische zu fördern, werde ich weiter un-
terstützen. Auch der Besuchsaustausch
von Jugendlichen sowie Ältesten und
Gemeindemitarbeitern zwischen TGD
und TSA soll weitergeführt werden.

Ich möchte in Deutschland den Ver-
kehr mit den Freien Christen, und auch
mit Otto Hammer, nützen, um mehr aus
der Theologie zu erfahren. Interessant
ist, dass zur Zeit in Australien und Ame-
rika eine Bewegung in Richtung fort-
schrittlicher Religion (»Progressive Re-
ligion«) in mehreren Kirchen und im  Ju-
dentum bemerkbar ist. Die Tempelge-
sellschaft sollte sich an dieser Bewe-
gung beteiligen. Bei einer Konferenz in
Sydney im August dieses Jahres wurde
mir klar, dass die TG in Sachen fort-
schrittlicher Religion ganz vorne steht.
Gemäß der Lehre Jesu ist es unsere
Überzeugung, dass Menschen, wenn sie
sich von Grund auf ändern, weg von
Selbstsucht und hin zu Gemeinwohl, in
dieser Welt in Frieden und Harmonie
miteinander leben können.

Eigentlich sollte sich Religion immer
so ausdrücken. Ein Einstehen für das
Gemeinwohl hat die Tempelgesellschaft
über die mehr als 150 Jahre ihres Beste-
hens durch alle Schwierigkeiten hin-
durchgebracht. Ein solch positiver As-
pekt unserer Religion benötigt zum bes-
seren Verständnis noch viel historische
Einarbeitung. Unsere Geschichte sollte
als ein gutes Beispiel immer mehr in die
Öffentlichkeit hinausgetragen werden.

Mich interessiert auch die Erkenntnis
von Wahrheit, sowohl in der Wissen-
schaft als auch in der Religion. Muss
religiöse Wahrheit im Gegensatz zu wis-
senschaftlicher Wahrheit stehen oder
gibt es Brücken von einer zur anderen?
Solche Fragen möchte ich gerne mit
euch besprechen und mir möglichst vie-
le eurer Gedanken anhören.

Dann bringe ich einige noch nicht ab-
geschlossene Fragestellungen aus mei-
ner beruflichen Zeit als Forscher in Tier-
genetik und Tierverhalten mit. Eine bes-
sere Erklärung der Evolution kann wich-
tig sein für die Menschen. Ein Beispiel
dafür ist die negative Einschätzung des
Sexualverhaltens der Menschen. Es ist
möglich, dass unser Sexualverhalten
eng mit der Menschwerdung (Gehirnver-
grösserung, Denken usw.) verbunden
ist. Ich werde also auch wissenschaftli-
che Gedanken weiter verfolgen.

Meine Frau plant schon unsere erste
Reise nach Deutschland. Wir freuen uns,
euch Templer und Freunde in Deutsch-
land kennen zu lernen.       Rolf Beilharz
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Rolf Beilharz ist am 27. Juli 1936 als ältester Sohn von Gustav und Meta
Beilharz in Haifa geboren, war mit seinen Eltern und Geschwistern (Herta
und Hartmut) nach Kriegsausbruch zwei Jahre lang in Betlehem (Galiläa)
und danach 5 Jahre lang in Tatura in Australien interniert. Die Familie leb-
te nach der Entlassung aus dem Lager ab 1946 in Sydney, wo der Vater eine
Anstellung als Tierpfleger eines Privatzoos fand und nebenher das Ehren-
amt eines Gemeindeleiters der Sydneyer Templer versah.

Rolf machte 1957 an der Sydneyer Universität seinen Bachelor of Agricul-
tural Science (Agrarwissenschaft) und verheiratete sich im Jahr darauf. Mit
Ehefrau Vyrna verbrachte er einige Jahre in den USA, wo er bis 1965 an der
Universität von Iowa seine Doktorarbeit über Genetik und Tierzucht schrieb.
Zurück in Australien begann er eine Lehrtätigkeit an der Universität von
Melbourne. Weitere Tätigkeiten in Argentinien, Frankreich, Kalifornien und
am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Seewiesen (Oberbayern)
folgten. Ende 1996 trat er in den Ruhestand.

In seiner Melbourner Zeit war Rolf zuerst Leiter der Templer-Jugendgrup-
pe, wurde in die Gebietsleitung der TSA berufen und versah auch Ältesten-
dienst. 1988 wurde er in das Amt des Gebietsleiters gewählt, das er von da
an bis 2007 innehatte.

Das Ehepaar Rolf und Vyrna Beilharz hat vier Töchter. Über die Älteste,
Linda, wurde in der »Warte« schon einigemale berichtet, als sie wagemutige
Ski-Expeditionen zur Südpolstation in der Antarktis und quer durch das ver-
gletscherte Grönland unternahm.                                                           Peter Lange
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Ich möchte heute  als ein Angehöriger
von Ältestenkreis, Gebietsleitung und
Gemeinde der TSA zusammen mit den
Freunden aus der TGD den langjährigen,
treuen und selbstlosen Einsatz von Pe-
ter Lange für beide Regionen würdigen,
der in seinem beinahe 7 Jahre währen-
den Tempelvorsteher-Amt gipfelte.

So wie alle seine vorangegangenen
Ämter packte Peter auch seine Aufga-

be als Tempelvorsteher mit Überlegung,
Verstand und Weitblick an. Seine Fähig-
keit, mit anderen in mündlicher und
schriftlicher Form wirkungsvoll zusam-
menzuarbeiten, sowie seine Verpflich-
tung und sein Streben auf allen Ebenen
der Tempelgesellschaft haben ihn bei
uns allen beliebt gemacht.

In Australien haben Einzelmitglieder –
ob in Melbourne, im ländlichen Victoria,
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in Adelaide oder in Sydney – wie auch
Templer-Gruppen – Gebietsleitung und
Ältestenkreis – von Peters unvoreinge-
nommener, führender und mitfühlender
Art und von seinem Bemühen, Ziel und
Grundsätze des Tempels kompromiss-
los zu verfolgen, großen Nutzen gezo-
gen. Seine regelmäßigen Besuche bei
uns trugen dazu bei, dass wir wertvolle
Erfahrungen mit ihm austauschen und
voneinander lernen konnten.

Peter hat immer regen Anteil an allen
Aktivitäten der TSA genommen. Er las
für gewöhnlich unseren ganzen Schrift-
wechsel sowie unsere Sitzungs-Proto-
kolle durch und ging, wo es angebracht
und nötig war, darauf ein. Das Besucher-
Austausch-Programm für Gemeinde-Äl-
teste stärkte die Verbindung zwischen
unseren beiden Gebieten und ließ uns
einander besser verstehen. Peters und
Helgas großzügige und gastfreundliche
Aufnahme von uns Australiern in Stutt-

gart hat dies noch begünstigt. Peters Be-
herrschung sowohl des Englischen wie
des Deutschen hat die gegenseitige Ver-
ständigung erleichtert, so dass gute Ge-
spräche sowohl auf offizieller wie auf pri-
vater Ebene möglich waren.

Nachdem Peter nun sein Amt verlässt,
möchten wir ihm für seinen herausra-
genden und beständigen Dienst, für sei-
ne geschätzten Ratschläge und – am
wichtigsten – für seine Freundschaft
von Herzen danken. Wir sind außerdem
seiner Ehefrau Helga dankbar für ihre
opferbereite Unterstützung während
seiner häufigen Reisezeiten. Wir wün-
schen beiden Glück und Gesundheit.

Peter, wir möchten unsere herzliche
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für
alles, was du für die Tempelgesellschaft
getan hast.
Harald Ruff, stellvertretender Gebietsleiter
der TSA, bei der Mitgliederversammlung der
TGD am 6. Oktober in Stuttgart-Degerloch
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Sicherheitspolitik im Zeichen der Terrorabwehr   •  Sicherheitspolitik im Zeichen der Terrorabwehr   •  Sicherheitspolitik im Zeichen der Terrorabwehr   •  Sicherheitspolitik im Zeichen der Terrorabwehr   •  Sicherheitspolitik im Zeichen der Terrorabwehr   •   Jörg Klingbeil

Wer in den letzten Monaten die Zeitungen aufschlug, begegnete auf Schritt und
Tritt sicherheitspolitischen Themen mit Schlagworten wie Rasterfahndung, großer
Lauschangriff, Nutzung von Mautdaten, Videoüberwachung, Vorratsdatenspeiche-
rung und zuletzt Online-Durchsuchung. Im Kern geht es  meist um neue Befugnis-
se für Polizei und Nachrichtendienste, mehr personenbezogene Daten erheben,
speichern und nutzen zu dürfen, d.h. um Eingriffe in das Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung, das die Privatsphäre schützt. Als Grund wird dabei in
der Regel die Gefahr islamistischer Terroranschläge nach dem 11. September 2001
ins Feld geführt. Befürworter wie Gegner argumentieren aber oft ideologisch: Wäh-
rend die Befürworter den Kritikern unterstellen, sie wollten nur die Täter schützen,
behaupten die Gegner, Deutschland werde nun zum Überwachungsstaat. Die Be-
völkerung artikuliert in Umfragen (vgl. FAZ vom 17. Okt.) ein wachsendes Unbe-
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hagen an staatlicher Überwachung. Häufig hört man von den Befürwortern staat-
licher Eingriffe aber auch: »Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu be-
fürchten«. Es ist nicht leicht, dagegen Argumente zu finden, solange die Terror-
furcht größer ist als die Sorge vor staatlichen Eingriffen.

Unsere FreiheitsrechteUnsere FreiheitsrechteUnsere FreiheitsrechteUnsere FreiheitsrechteUnsere Freiheitsrechte

Die Kritik an erweiterten staatlichen
Befugnissen wird mit Blick auf unser
Grundgesetz vielleicht verständlicher:
Der demokratische Rechtsstaat ist vor
allem durch die Freiheitsrechte seiner
Bürger geprägt, in die der Staat nur auf
gesetzlicher Grundlage belastend dann
eingreifen darf, wenn es im überwiegen-
den Allgemeininteresse liegt. Nicht die
Behörden, sondern die Volksvertreter
sollen darüber befinden, was sie dem
Bürger zumuten wollen und was nicht.
Noch wichtiger: Der Bürger soll vorher
abschätzen können, was der Staat von
ihm aus welchem Grund will, und sein
Verhalten danach ausrichten können.
Das heißt, der Staat muss für den Bür-
ger transparent und berechenbar sein.
Gerichte (und ggf. Parlamente) sollen
später nachprüfen können, ob die ge-
setzlichen Grundlagen für einen Eingriff
erfüllt waren oder nicht. Wenn man nicht
weiß, ob und was der Staat mit einem
vorhat, sind der Willkür Tür und Tor ge-
öffnet. Je schwerer zudem der Eingriff
wiegt, desto gewichtiger müssen die
allgemeinen Interessen der Öffentlich-
keit gegenüber den individuellen Inter-
essen des Einzelnen sein.

Dieses demokratische Prinzip des
Rechtsstaats gilt auch für den Schutz der
Privatsphäre. Das soll heißen: der Bür-
ger hat ein Recht darauf, vom Staat in

Ruhe gelassen zu werden. Nicht er ist
dem Staat gegenüber rechenschafts-
und auskunftspflichtig, was er macht, mit
wem er kommuniziert, wohin er verrei-
sen will, sondern umgekehrt: der Staat
braucht eine gesetzliche Rechtfertigung,
wenn er vom Bürger etwas wissen will,
wenn dieser sich ausweisen soll, wenn
ihm dieser seine Daten überlassen soll
usw. Diese gesetzliche Grundlage muss
hinreichend bestimmt sein, der Eingriff
muss zudem geeignet, erforderlich und
verhältnismäßig sein, das heißt, Eingriff
und Zweck müssen in einem vernünfti-
gen Verhältnis zueinander stehen. Des-
wegen passt die Aussage »Ich habe doch
nichts zu verbergen« grundsätzlich nicht
als Reaktion auf staatliche Eingriffe. Es
geht nicht darum, ob wir etwas zu ver-
bergen haben, sondern darum, dass wir
uns gegenüber dem Staat für unser Ver-
halten nicht rechtfertigen müssen.

Das Bundesverfassungsgericht hat
dieses Recht in dem berühmten Volks-
zählungsurteil von 1983 unter dem Be-
griff »Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung« so definiert, dass der Ein-
zelne grundsätzlich selbst über die Preis-
gabe und Verwendung seiner persönli-
chen Daten zu bestimmen habe. Dies
habe auch Auswirkungen auf die Gesell-
schaft: Ein Bürger, der nicht weiß, wel-
che Informationen staatliche Stellen
über ihn und seine Aktivitäten sammeln
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und welche Folgen dies haben könnte,
werde sich anpassen und nicht mehr
etwa an Demonstrationen oder Bürger-
initiativen mitwirken. Informationelle
Selbstbestimmung statt angepasstem
Verhalten fordere die Verfassung. Seit
diesem Urteil gilt, dass eine Datenver-
arbeitung durch den Staat nur zulässig
ist, wenn ein Gesetz dies erlaubt oder
der Betroffene einwilligt. In den letzten
Jahren sind deshalb immer differenzier-
tere Rechtsgrundlagen für entsprechen-
de Eingriffe geschaffen worden. Das
regt nur noch wenige auf. Viele Bürger
geben ihre privaten Daten ungeniert im
Internet oder in der Öffentlichkeit per
Handy preis. Das Gefühl für den Wert
der Privatsphäre hat offenbar leider
nachgelassen.

Der Ruf nach PräventionDer Ruf nach PräventionDer Ruf nach PräventionDer Ruf nach PräventionDer Ruf nach Prävention

Für die Antiterrorgesetze der letzten
Jahre war (nicht nur in Deutschland)
kennzeichnend, dass die staatlichen
Eingriffe immer weiter in das Vorfeld
eines konkreten Tatverdachts oder ei-
ner konkreten Gefahr reichen. Der Staat
wandelt sich so zum Präventionsstaat,
der die Bürger auch ohne Verdacht oder
Anlass unter die Lupe nehmen und der
Daten seiner Bürger zunächst auf Vor-
rat sammeln will, um sie dann bei Be-
darf später auswerten zu können. Da
mutmaßliche Terroristen sich unauffäl-
lig verhalten (Stichwort »Schläfer«), ge-
raten auch normale Bürger (zunächst)
ins Visier der Ermittler. Die Gesetzesver-
schärfungen der letzten Jahre wären
aber noch gravierender, wenn nicht das

Bundesverfassungsgericht dem Staat
mehrfach die Grenzen aufgezeigt hätte:
so wurde im Jahr 2004 der sog. Große
Lauschangriff (Abhörmaßnahmen in der
Wohnung) gekippt, weil das Gericht den
absolut geschützten »Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung« in Gefahr
sah. Im Jahr 2005 wurde die präventive
Telefonüberwachung im niedersächsi-
schen Polizeigesetz für verfassungswid-
rig, weil weder normenklar noch verhält-
nismäßig, erklärt. Im April 2006 wurde
die Rasterfahndung in Nordrhein-West-
falen aufgehoben, nachdem dort rund
fünf Millionen Datensätze in etlichen
privaten und öffentlichen Datenbanken
anhand relativ ungenauer Suchkriterien
durchleuchtet wurden, um islamistische
»Schläfer« zu enttarnen. Das Gericht sah
in einer abstrakten Terrorgefahr ohne
konkrete Anzeichen keine  ausreichen-
de Grundlage. Die damalige Rasterfahn-
dung war übrigens ein völliger Schlag ins
Wasser und führte in keinem Fall zu ei-
ner Verhaftung. Im Frühjahr 2007 wur-
de eine Videoüberwachung in Bayern
aufgehoben, weil die Rechtsgrundlage
im dortigen Datenschutzgesetz zu unbe-
stimmt war.

Von den aktuell diskutierten Maßnah-
men seien nur zwei Beispiele erwähnt,
zunächst die Vorratsdatenspeicherung.
Man stelle sich vor, die Deutsche Post
AG und andere Postunternehmen wür-
den durch den Gesetzgeber verpflichtet,
die Versanddaten aller Sendungen, d.h.
Absender und Empfänger sowie Ver-
sandzeitpunkt aller Briefe, Postkarten,
Versandhauskataloge usw., aufzunotie-
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ren und ein halbes Jahr aufzubewahren,
falls Sicherheitsbehörden die Daten spä-
ter für Ermittlungszwecke benötigen.

Diese ziemlich absurde Vorstellung
wird demnächst Realität, zwar nicht in
Bezug auf die papiergebundene Kom-
munikation, jedoch nach dem Beschluss
des Bundestags vom 9.11.2007 für alle
Telefon- und Internetanbieter, die künf-
tig die Verbindungsdaten ihrer Kunden
(vom Telefon übers Handy bis zum Com-
puter) ein halbes Jahr speichern sollen,
damit die Ermittlungsbehörden ggf. fest-
stellen können, mit wem ein Verdächti-
ger wo und wie lange kommuniziert hat.
Gespeichert werden sollen dabei die
genutzten Rufnummern und Kennun-
gen, die Uhrzeit und das Datum sowie –
bei Handys – die Standorte bei Beginn
der Verbindung. Diese Daten müssen
auch dann gespeichert werden, wenn
das Unternehmen sie zur Abrechnung
gar nicht benötigt, also auch bei Flat-
rates. Zwar sollen die Inhalte tabu blei-
ben, aber bei SMS und E-Mail sind Ver-
packung und Inhalt nur schwer zu tren-
nen. Immerhin benötigt die Polizei für
den Zugriff eine richterliche Genehmi-
gung, aber hierfür reichen schon Straf-
taten aus, die mit Hilfe der Telekommu-
nikation begangen werden (also etwa il-
legale Musikdownloads aus dem Inter-
net).

Kritiker bemängeln zudem, dass auch
die vertrauliche Kommunikation trans-
parent werden könne: Ärzte sehen das
Arzt-Patienten-Verhältnis in Gefahr,
Journalisten bangen um den Schutz ih-
rer Informanten. Die grundrechtlichen

Probleme liegen angesichts des Volks-
zählungsurteils auf der Hand: die Spei-
cherung von Daten auf Vorrat zu nicht
hinreichend bestimmbaren Zwecken
wurde damals für verfassungswidrig
erklärt. Außerdem wird auch hier ggf.
der absolut geschützte Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung tangiert.

Noch umstrittener ist die vom Bun-
desinnenminister gewünschte Online-
Durchsuchung. Dabei sollen Sicherheits-
behörden heimlich über das Internet -
z.B. durch Spionageprogramme (sog.
Trojaner) - auf Privatcomputer zugreifen
dürfen, um ggf. Anschlagsvorbereitun-
gen aufzudecken. Angeblich gehe es nur
um wenige Fälle pro Jahr.

Neben den erheblichen technischen
und rechtlichen Problemen, die eine
solche Befugnis aufwerfen würde, fällt
vor allem der Vertrauensverlust ins Ge-
wicht, wenn der Staat, der die Bürger
ständig zum Schutz vor Angriffen aus
dem Internet aufruft, selbst zum »Ha-
cker« wird. Den absolut geschützten Pri-
vatbereich technisch von verdächtigen
Inhalten im Computer eines Verdächti-
gen zu trennen, wird nicht funktionieren.
Hier wie bei der Vorratsdatenspeiche-
rung wird das Bundesverfassungsgericht
leider erneut als »Reparaturbetrieb der
Politik« gefordert sein.

Die Gefahr der Befugnis-AusweitungDie Gefahr der Befugnis-AusweitungDie Gefahr der Befugnis-AusweitungDie Gefahr der Befugnis-AusweitungDie Gefahr der Befugnis-Ausweitung

Selbst wenn bei neuen Maßnahmen zu-
nächst hohe Hürden wie schwerste An-
lassstraftaten (Terror, Organisierte Kri-
minalität) oder Verfahrenssicherungen
(z. B. Richtervorbehalt) aufgerichtet wer-



168                                                              Die Warte des Tempels  •  Dezember 2007

den, so lehrt die Erfahrung, dass die Be-
fugnisse immer weiter ausgeweitet wer-
den, wenn die technischen Möglichkei-
ten erst einmal geschaffen sind. Dies gilt
z. B. auch für die Mautdaten, deren Nut-
zung für die Strafverfolgung vom Bun-
destag noch vor wenigen Jahren abge-
lehnt wurde; nach zwei spektakulären
Mordfällen soll die Polizei auf diese Da-
ten demnächst doch zugreifen dürfen.

Bei entsprechenden Anlässen könnte
dies irgendwann auch mit den biometri-
schen Daten in Ausweispapieren passie-
ren, die zur Zeit nicht zentral gespei-
chert werden. Sind Daten erst einmal
vorhanden, wachsen die Begehrlichkei-
ten zu ihrer Nutzung. Man sollte zudem
die einzelnen Maßnahmen nicht nur iso-
liert betrachten, sondern in der Summe
beachten, dass das staatliche Daten-
netz immer engmaschiger wird (Stich-
worte: Übermittlung von Fluggastdaten
und Finanztransaktionen an die USA,
zentrale Datei der Steuerverwaltung,
einheitliche Steuer-Identifikationsnum-
mer, elektronische Gesundheitskarte
usw.). Noch sind die Daten zweckgebun-
den und getrennt; es werden sich in
Zukunft aber noch viele Gründe finden
lassen (Kostenersparnis, Bequemlich-
keit, Terrorgefahr usw.), um die Daten
zu verknüpfen.

 Bei aller Kritik gilt aber: Es gibt nicht
nur die Wahl zwischen umfassender Si-
cherheit oder totaler Freiheit. Es wird in
einer Demokratie immer darum gehen,
welche Balance zwischen Sicherheit und
Freiheit hergestellt wird. Dies hängt
nicht zuletzt vom Ausmaß der Gefähr-

dung der Freiheit durch Angriffe auf
unsere Gesellschaft ab, aber auch da-
von, was wir an Einschränkungen in Kauf
nehmen wollen, um den tatsächlichen
oder angeblichen Gefahren zu begeg-
nen.

Wichtig wäre bei neuen Befugnissen,
möglichst belastbare und objektive In-
formationen über die Sicherheitslage zu
bieten und vor allem neue Instrumente
zuerst nüchtern auf ihre Geeignetheit
und Verhältnismäßigkeit abzuklopfen.
Sie sollten zudem zeitlich begrenzt und
später einer neutralen Erfolgskontrolle
unterzogen werden. Die Betroffenen
sollten in der Regel und nicht nur aus-
nahmsweise über staatliche Maßnah-
men in Kenntnis gesetzt werden.

Statt Phantomdiskussionen um die
Online-Durchsuchung zu führen, sollte
die Polizei lieber personell und ausstat-
tungsmäßig in die Lage versetzt werden,
mit den wachsenden Belastungen des
Polizeialltags und den zusätzlichen Da-
tenmengen fertig zu werden.

Insgesamt sollte aber klar sein: Die Si-
cherheit hat im Ergebnis der Freiheit zu
dienen und nicht umgekehrt. Wenn wir
unsere Freiheitsrechte aufgeben, wür-
den wir nur den Terroristen in die Hän-
de spielen.

Aktualisierte Kurzfassung eines Referats
beim Freitagabendtreff in der Tempelgemein-
de Stuttgart am 28. September 2007.

Der Verfasser ist Stellvertretender Beauftrag-
ter für den Datenschutz im Innenministeri-
um des Landes Baden-Württemberg.

Stellungnahmen zu diesem Beitrag nimmt
der Schriftleiter der »Warte« gern entgegen.


